
Liegenschaften im Privatbesitz

Worum geht es?
Das Schweizer Steuersystem kennt bei 
 Liegenschaften im Privatbesitz die Beson-
derheit der Besteuerung des Eigenmiet-
wertes. In diesem Zusammenhang müssen 
verschiedene Aspekte beachtet werden.

Unternutzungsabzug nach DBG
Das Bundesgesetz über die direkte Bun-
dessteuer (DBG) sieht vor, dass bei der Fest-
setzung des Eigenmietwertes für die Ein-
kommenssteuer neben den ortsüblichen 
Verhältnissen auch die tatsächliche Nut-
zung durch die Steuerpflichtigen berück-
sichtigt werden soll. Im Laufe der Zeit kön-
nen sich die Wohnverhältnisse ändern, und 
eine selbst bewohnte Liegenschaft wird 
nicht mehr vollumfänglich genutzt. Dies 
kann der Fall sein wenn ein Ehegatte ver-
stirbt oder wenn die Kinder aus dem El-
ternhaus ausziehen. In dieser Situation 
kann der Steuerpflichtige einen Unternut-
zungsabzug auf dem Eigenmietwert bean-
tragen, mit welchem die tatsächliche raum-
mässig reduzierte Nutzung berücksichtigt 
wird. Damit der Unternutzungsabzug ge-
währt wird, müssen verschiedene Voraus-
setzungen erfüllt sein: Die Nutzungsver-
hältnisse müssen sich seit dem Erwerb 
der Liegenschaft geändert haben; weiter 
darf ein Teil der Liegenschaft nicht mehr 
genutzt werden und muss komplett leer 
stehen. Konkret bedeutet dies, dass dieser 
Teil der Liegenschaft weder möbliert sein 
noch beispielsweise als Abstellraum ge-
nutzt werden darf. Bereits eine lediglich 
sporadische Nutzung als Gästezimmer oder 
Ähnliches schliesst den Abzug aus. Wurden 
schon im Zeitpunkt des Erwerbs der Lie-
genschaft nicht alle Räume genutzt, kann 
später keine reduzierte Nutzung geltend 
gemacht werden.

Kantonales Steuerrecht
Auf kantonaler Ebene sieht lediglich etwa 
die Hälfte aller Kantone einen Unternut-
zungsabzug im Steuergesetz vor. Die Vor-
aussetzungen für die Gewährung des Abzu-
ges sind von Kanton zu Kanton verschieden 
und müssen im Einzelfall abgeklärt werden.

Geltendmachung
Beim Unternutzungsabzug handelt es sich 
um eine steuermindernde Tatsache. Als 
Folge davon liegt die Beweislast beim Steu-
erpflichtigen. Er muss den Unternutzungs-
abzug in der Steuererklärung beantragen 
und glaubhaft darlegen, dass der Abzug 
 berechtigt ist. Die Möglichkeit des Unter-
nutzungsabzuges steht für Zweitwohnun-
gen nicht zur Verfügung. 
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«In Kürze»
1. Wird die selbst bewohnte Liegen-

schaft raummässig nicht 
mehr vollständig genutzt, kann 
bei der direkten Bundessteu-
er ein Unternutzungsabzug auf 
dem Eigenmietwert vorge-
nommen werden, sofern gewisse 
Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Die Kantone handhaben den 
steuerlichen Unternutzungs-
abzug unterschiedlich, weshalb 
für die Einzelfallbeurteilung 
das kantonale Steuergesetz zu 
konsultieren ist.

3. Der Unternutzungsabzug muss 
vom Steuerpflichtigen in der 
Steuererklärung beantragt und 
begründet werden.
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Gesetzlicher Auftrag der Revisionsstelle und öffentliche Erwartung 

Ausgangslage
Bei der Aufdeckung von Finanzskandalen 
oder Unregelmässigkeiten bei der Unter-
nehmensführung steht die Revisionsstelle 
wiederholt im Fokus der öffentlichen Dis-
kussion. Dabei zeigt sich oftmals eine ver-
zerrte Erwartungshaltung der Öffentlich-
keit in Bezug auf den tatsächlichen Auftrag 
der gesetzlichen Revisionsstelle. 

Gesetzlicher Auftrag der 
Revisionsstelle
Der gesetzliche Auftrag der Revisionsstelle 
besteht zunächst in der Prüfung der Jahres-
rechnung (sog. «Audit»). Bei KMU erfolgt 
dieser Auftrag im Rahmen einer sog. einge-
schränkten Revision, d.h. einer im Vergleich 
zu grossen börsenkotierten Unternehmen 
umfangmässig reduzierten Abschlussprü-
fung. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass 
systematische Überprüfungen der Einhal-
tung gesetzlicher Vorschriften oder eine 
gezielte Suche nach betrügerischen Hand-
lungen nicht Bestandteil der Abschluss-
prüfung sind. Die Verantwortung, dass Recht 
und Gesetz eingehalten werden, liegt beim 
Geschäftsinhaber bzw. dem Verwaltungsrat. 

Weitere (Prüfungs-)Dienstleistungen 
des Wirtschaftsprüfers
Angesichts zunehmender Regulierungs-
dichte, einer immer mehr zunehmenden 
Verrechtlichung des Wirtschaftsgesche-

hens oder der Digitalisierung wächst das 
Bedürfnis, in den Unternehmen, den Wirt-
schaftsprüfer für zusätzliche Prüfungsauf-
gaben einzusetzen. Zu nennen sind hier 
etwa Cyber-Security-Prüfungen oder fo-
rensische Prüfungen (sog. «Assurance»- 
Leistungen).
Neben diesen Prüfungen, die direkt von den 
Unternehmen in Auftrag gegeben werden, 
ergeben sich aufgrund einer gestiegenen 
Erwartung von Politik und Öffentlichkeit 
an das Geschäftsgebaren der Unterneh-
men zusätzliche gesetzlich vorgegebene 
Prüfungen wie etwa die Überprüfung der 
Lohngleichheit.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang je-
doch eine klare Abgrenzung zwischen dem 
gesetzlichen Auftrag der Revisionsstelle als 
Organ des Unternehmens mit entsprechen-
den gesetzlichen Vorgaben an den Wirt-
schaftsprüfer und allfälligen weiteren Prü-
fungsaufträgen, bei denen die Auftragsmo- 
dalitäten individuell festgelegt werden.
Oftmals wird der Wirtschaftsprüfer aber 
auch ausserhalb von Audit und Assurance 
tätig; denn aufgrund seiner umfassenden 
Fachexpertise und Branchenerfahrung ist 
dieser befähigt, die Unternehmen ganzheit-
lich über den Unternehmenslebenszyklus 
hinweg zu beraten («Advisor»).
Unser Selbstverständnis als Berufsstand 
ist es, unseren Kunden und weiteren An-
spruchsgruppen mit unseren Audit-, As-

Gesetzlicher Auftrag der Revisionsstelle  
und öffentliche Erwartung

surance- und Advisory-Dienstleistungen 
Sicherheit zu vermitteln und Transparenz 
in betriebswirtschaftlichen Fragestellun-
gen herzustellen. In diesem Sinne verste-
hen wir uns als Vertrauensdienstleister. 
Unser Selbstverständnis als Berufsstand 
findet sich auch auf der Website des Be-
rufsstands confidence.swiss. 

«In Kürze»
1. Die Erwartung der Öffent-

lichkeit an die Aufgaben der 
Revisionsstelle ist im Ver-
gleich zu derem gesetzlichem 
Auftrag oftmals verzerrt.

2. Der gesetzliche Auftrag der Re-
visionsstelle besteht zunächst 
in der Prüfung der Jahresrech-
nung. Bei KMU erfolgt dieser 
Auftrag im Rahmen einer sog. 
eingeschränkten Revision.

3. Der Wirtschaftsprüfer kann 
aufgrund seiner umfassenden 
Fachexpertise und Branchen-
erfahrung Unternehmen 
ganzheitlich über den Unter-
nehmenslebenszyklus hinweg 
beraten.
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Cyber Security

Worum geht es?
Mit der Implementierung von Cyber Secu-
rity möchte ein Unternehmen seine Netz-
werke, Computer, Programme und Daten 
vor einem unerlaubten Zugriff durch Dritte 
und den Folgen schützen. Die Mittel der 
Cyber Security sind unterschiedliche Tech-
nologien, Prozesse und Methoden, die 
kombiniert eingesetzt werden. Für einen 
möglichst umfassenden Schutz vor Cyber- 
Attacken muss das Unternehmen diverse 
Massnahmen treffen. Ziel ist es, mögliche 
Angriffe zu identifizieren und gegebenen-
falls darauf reagieren zu können. Nach ei-
nem erfolgten Angriff soll das IT-System 
ausserdem rasch wiederhergestellt werden 
können. Einen primären und oft vernach-
lässigten Schutzwall gegen Cyber-Attacken 
kann das Unternehmen durch die Sensibi-
lisierung und Schulung der Mitarbeitenden 
errichten.

Auswirkungen von Angriffen
Wenn ein Cyber-Angriff erfolgreich war, 
kann dies weitreichende Folgen für das be-
troffene Unternehmen haben: Die Reputa-
tion des Unternehmens leidet, wenn der An-
griff öffentlich bekannt wird. Dies wirkt sich 
wiederum negativ auf den Marktwert des 
Unternehmens aus. Der Betrieb kann durch 
eine erfolgreiche Cyber-Attacke stark ge-
stört werden oder gar zum Erliegen kom-
men. Neben dem finanziellen und adminis-
trativen Aufwand, den ein solcher Angriff 
nach sich zieht, kommt es möglicherweise 
zu einer Datenschutzverletzung, da die An-
greifer sich Zugang zum IT-System des be-
troffenen Unternehmens verschaffen und 
dadurch sensitive Daten einsehen und wei-
terverwenden können. Es ist auch möglich, 

dass die Angreifer E-Mails im Namen des 
betroffenen Unternehmens versenden, um 
die Empfänger zu täuschen und sie zur He-
rausgabe von sensiblen Daten zu bewegen. 
Beim sogenannten E-Mail-Fraud werden 
die Empfänger in anderen Fällen auch dazu 
gebracht, Überweisungen zu tätigen oder 
ihre Passwörter zurückzusetzen. Weiter 
kann es sein, dass die Angreifer eine soge-
nannte Malware oder Ransomware auf dem 
betroffenen IT-System installieren. Bei der 
Malware handelt es sich um eine Schad-
software, die ohne Wissen des Unterneh-
mens unerwünschte Aktivitäten auf dem 
IT-System ausführt. Die Ransomware führt 
dazu, dass die eigenen Daten für das be-
troffene Unternehmen plötzlich verschlüs-
selt sind. Für die Entschlüsselung der Da-
ten fordern die Angreifer ein Lösegeld.

Interne Revision
Im Rahmen der internen Revision können 
die verschiedenen Komponenten der Cyber 
Security eines Unternehmens durchleuch-
tet und gegebenenfalls verbessert werden. 
Dabei kann das Thema der Cyber Security 
nicht nur aus IT-Sicht, sondern umfassend 
betrachtet werden, so auch hinsichtlich Or-
ganisation und Mitarbeitern, Sicherheits-
prozessen, Netzwerk- und Internetsicher-
heit sowie Schutz von Infrastrukturen und 
Applikationen. Konkret können beispiels-
weise folgende Punkte geprüft werden: Ist 
die gewählte Cyber-Strategie dazu geeig-
net, mögliche Angriffe vorauszusehen und 
abzuwenden? Sind sich die Mitarbeitenden 
des Risikos von Cyber-Attacken bewusst, 
resp. besteht Schulungsbedarf? Wer hat im 
Falle eines Angriffes welche Massnahmen 
zu veranlassen, resp. besteht ein Krisen-

Cyber Security und ihr Einfluss auf die interne Revision
management? Werden die regulatorischen 
und rechtlichen Auflagen, zum Beispiel 
 gemäss Datenschutzgesetz, erfüllt? Die 
 interne Revision kann ausserdem dazu bei-
tragen, Verwaltungsrat und Geschäfts lei-
tung für die Thematik der Cyber Security 
zu sensibilisieren. Darüber hinaus kann sie 
einen Anstoss zur technischen Weiterent-
wicklung des Unternehmens geben (Stich-
worte: Cloud-Lösungen, Sourcing-Modelle 
usw.). Der internen Revision ist es möglich, 
die Thematik der Cyber Security in ihrer 
ganzen Dimension zu erfassen und damit 
einen wertvollen Beitrag zum Schutz vor 
Cyber Attacken zu leisten.

«In Kürze»
1. Cyber Security soll verhindern, 

dass Externe das IT-System 
eines Unternehmens attackie-
ren, beschädigen oder uner-
laubterweise darauf zugreifen 
können. 

2. Für eine wirkungsvolle Cyber 
Security muss das Unterneh-
men verschiedenste Mass-
nahmen – nicht nur tech nischer 
Art – ergreifen.

3. Ein erfolgreicher Cyber-Angriff 
zieht oft weitreichende Folgen 
für das Unternehmen nach sich.

4. Die interne Revision kann einen 
wertvollen Beitrag zur Verbesse-
rung der Cyber Security leisten.
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Quellensteuerrevision 2021

Hintergrund
Am 1. Januar 2021 werden das revidierte 
Quellensteuergesetz samt Verordnung und 
das Kreisschreiben Nr. 45 der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung (ESTV) «Quellen-
besteuerung des Erwerbseinkommens von 
Arbeitnehmern» in Kraft treten. Mit der 
 Revision soll die Ungleichbehandlung von 
quellen- und ordentlich besteuerten Per-
sonen abgebaut werden, um damit dem 
Gleichbehandlungsgebot gemäss dem Per-
sonenfreizügigkeitsabkommen zwischen 
der Schweiz und der EU, resp. EFTA nach-
zukommen. Darüber hinaus bezwecken die 
neuen Bestimmungen eine Vereinheitli-
chung des Quellenbesteuerungs-Verfah-
rens sowie die Anpassung an den Stand der 
Technik. Im Folgenden wird eine Auswahl 
der wesentlichsten Neuerungen aufgeführt.

Was ist neu?
Quellensteuerabrechnung mit  
den einzelnen Kantonen
Bisher konnte ein Arbeitgeber die Quellen-
steuer für sämtliche quellensteuerpflich-
tigen Personen mit nur einem – nament-
lich  dem Sitzkanton – abrechnen. Neu 
muss er die Abrechnung für jede quellen-
steuerpflichtige Person direkt mit dem je-
weils  anspruchsberechtigten Kanton und 
nach dessen Modell (siehe nachfolgenden 
Punkt) vornehmen. Grob skizziert, richtet 
sich die Anspruchsberechtigung, je nach 
Sachverhalt, nach dem Ansässigkeitsort 
des Arbeitnehmers, nach dem Geschäfts-
sitz des Arbeitgebers oder – bei Künstlern, 
Sportlern und Referenten – nach dem Ort, 
an dem die Tätigkeit ausgeübt wird.

Vereinheitlichte Berechnungsmethoden
Zur Ermittlung des steuerbaren und des 
satzbestimmenden Einkommens existie-

ren das Monats- und das Jahresmodell. Je 
Modell wurde eine einheitliche Berech-
nungsmethode festgelegt, die von den Kan-
tonen angewendet werden muss.

Wegfall Tarifcode D
Der Tarifcode D wird in seiner jetzigen Form 
nicht mehr weitergeführt. Arbeitgeber mit 
quellensteuerpflichtigen Mitarbeitenden 
mit mehr als einer unselbstständigen Er-
werbstätigkeit haben die Quellensteuern 
zum ordentlichen Tarif zu erheben. Bisher 
mit dem Tarifcode D Ziffer 2 erfasste Steu-
erpflichtige, die vom Versicherer Ersatz-
einkünfte beziehen, werden neu vom Tarif-
code G erfasst. Dieser neue Code ist für 
Arbeitgeber nicht direkt relevant.

Wechsel von der Quellen- zur  
ordentlichen Besteuerung
Wechselt eine quellensteuerpflichtige Per-
son von der Quellenbesteuerung zur ordent-
lichen Besteuerung, wird sie nach gelten-
dem Recht unterjährig veranlagt. Neu fällt 
die unterjährige Veranlagung weg, und die 
Person wird für die ganze Periode ordent-
lich veranlagt.

Nachträgliche ordentliche  
Veranlagung (NOV)
Die Voraussetzungen zur Einreichung einer 
Steuererklärung im Sinne der NOV wurden 
angepasst und erweitert. Nach wie vor wird 
eine obligatorische NOV vorgenommen, 
wenn eine in der Schweiz ansässige Person 
ein quellenbesteuertes Einkommen von 
CHF 120 000 oder mehr erzielt. Darüber hi-
naus können auch alle anderen ansässigen 
quellensteuerpflichtigen Personen eine 
NOV beantragen. Zu beachten ist, dass, wer 
einmal nachträglich ordentlich veranlagt 
wurde, sei es von Gesetzes wegen oder auf 

Neue Regelungen der Quellenbesteuerung auf  
dem Erwerbseinkommen ab 2021

Antrag, bis zum Ende der Quellensteuer-
pflicht der NOV unterliegt. In allen Fällen 
einer NOV gilt neu das Stichtagsprinzip, d.h., 
die quellensteuerpflichtige Person wird 
für die gesamte Steuerperiode in demje-
nigen Kanton nachträglich ordentlich ver-
anlagt, in welchem sie am Ende der Steu-
erperiode/-pflicht ihren Wohnsitz oder 
Wochenaufenthalt hatte, resp. in welchem 
sie erwerbstätig war. Das Tarifkorrektur-
verfahren und das Institut der ergänzenden 
Veranlagung wird es künftig in der gewohn-
ten Form hingegen nicht mehr geben.

Es besteht Handlungsbedarf
Die Revision bringt vielfältige Änderungen 
mit sich und zwingt zu einer neuen Fein-
justierung des Lohnbuchhaltungssystems. 
Arbeitgebern mit quellensteuerpflichtigen 
Arbeitnehmern wird empfohlen, sich mit 
den neuen Bestimmungen auseinanderzu-
setzen, um notwendige Anpassungen bis 
Ende 2020 implementieren zu können.

«In Kürze»
1. Die neuen Bestimmungen  

zur Quellenbesteuerung  
treten am 1. Januar 2021 in 
Kraft.

2. Für die korrekte Umsetzung 
müssen verschiedenartige 
Änderungen im Lohnbuch-
haltungssystem vorgenommen 
werden.

3. Die Herausforderung ist 
gross und sollte möglichst 
bald angegangen werden.
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